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Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung, auf dem 
Gebiet der Psychotherapie gem. § 1 des Heilpraktikergesetzes (für Diplom-Psychologinnen und Diplom-
Psychologen) 
Entscheidung nach Aktenlage 
 
Anlagen: 
 

- Geburtsurkunde (Kopie) 
 

- Zeugnis der Diplom-Hauptprüfung mit Fach „klinische Psychologie“ (beglaubigte Kopie)* 
 

- Diplom (beglaubigte Kopie)* 
 

- aktuelles Führungszeugnis (Belegart O), im Original (nicht älter als 3 Monate) 
 

- aktuelles ärztliches Attest (Formular des Landratsamtes Landshut, im Original oder Kopie - nicht älter als 3 Monate) 
 

- Lebenslauf (optional mit Foto) 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Diplom-Psychologin/Diplom-Psychologe beantrage ich die Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der 
Heilkunde ohne Bestallung auf dem Gebiet der Psychotherapie (Entscheidung nach Aktenlage). 
 
Es wird hierzu folgendes erklärt: 
 
1. Gegen mich ist kein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 

anhängig. 
 

2. Es wurde bei keiner anderen Behörde eine Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne 
Bestallung, beschränkt auf das Gebiet der Podologie, beantragt. 

 
Antragsteller: 
 
_________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Geburtsdatum u. –ort) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Straße, ggf. Ortsteil, PLZ, Wohnort) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Telefon- u. Faxnummer) 
 
_________________________________________________________________________ 
(E-Mail) 
 
*) Bei fremdsprachigen Ausführungen benötigen wir eine deutschsprachige Übersetzung, welche von einem Übersetzer, der für das Gebiet 
   des Freistaates Bayern öffentlich bestellt und allgemein beeidigt ist, vorgenommen wurde. 
 
*) Eine Gleichwertigkeitsbescheinigung (Anerkennung) des deutschen Psychologie-Studiums (die im Ausland abgeschlossene Ausbildung 
    muss mit der entsprechenden inländischen vergleichbar sein - sog. Referenzberuf - und durch einen entsprechenden Ausbildungsnachweis 
    belegt werden. Schulungen, Lehrgänge und anderweitig erworbene Zertifikate sind in der Regel nicht als vollwertige Ausbildung zu werten). 
Die Gleichwertigkeitsbescheinigung (Anerkennung) ist bei der Regierung von Niederbayern, Postfach, 84023 Landshut, zu beantragen. 
 
 


